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Hallo Peter,

für Dich gilt genau dieser Sachverhalt Große/Kleine berufliche Fachrichtung. Siehe mein Beitrag
hier:

Berufskolleg - "KLEINE berufliche Fachrichtung" lauter ???

Du brauchst kein zweites Fach studieren, Du hast es vermutlich schon.

Viele Grüße,
Seitenstiege
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